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Abgabe gefährlicher Stoffe und Zubereitungen nach §  3 + § 4 der  
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV)   
 
 
 
 
Für eine Bestellung drucken Sie bitte die folgende Seite aus.  
 
Tragen Sie Ihre komplette Anschrift, das/die gewünschte/n Produkt/e, Datum ein und  
und senden uns dieses Formular unterschrieben per Post oder Fax, zusammen mit den 
erforderlichen Nachweisen. 
 
Bei Fragen steht Ihnen gerne unser Verkauf zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Georg Kremer 
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berufsmäßige Verwender  
 
 
Abgabe gefährlicher Stoffe und Zubereitungen nach §  3 + § 4 der  
Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) für Produkte  
 
die nach der Gefahrstoffverordnung mit einem oder mehreren folgender Symbole gekennzeichnet 
werden: T+, T, O, F+, Xn + R 40, Xn  + R 62, Xn  + R 63, Xn + R 68 
 
Produkt(e):  
 
 
Nach § 2 Absatz 5 Satz 2 der ChemVerbotsV gilt für die von Ihnen bestellten gefährlichen Stoffe und 
Zubereitungen für berufsmäßige Verwender:  
 
Nach § 2 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 6 der ChemVerbotsV: 
Wer nach Absatz 5 Nr. 2 keiner Erlaubnis bedarf, hat der zuständigen Behörde das erstmalige Inverkehr-
bringen von Stoffen oder Zubereitungen nach Absatz 1 vor Aufnahme dieser Tätigkeit schriftlich 
anzuzeigen. In der Anzeige ist mindestens eine Person zu benennen, die die Anforderungen nach Absatz 
2 erfüllt. Jeder Wechsel dieser Person ist der zuständigen Behörde unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Nach § 3 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 4 der ChemVerbotsV: 
 
nur dann abgegeben werden, wenn Sie uns bestätigen, dass Sie  

• Berufsmäßiger Verwender sind 
• diese Stoffe und Zubereitungen in erlaubter Weise verwenden werden 
• dieses Produkt nicht weiterveräußern 
• sich für den Umgang mit dem Gefahrstoff und die Entsorgung eventueller Reste entsprechend 

dem beiliegenden Datenblatt unterrichtet haben  
 
Bitte legen Sie eine Kopie Ihrer Gewerbeanmeldung bei. Falls Sie freiberuflicher Restaurator oder 
freiberuflicher Künstler sind, und Ihre Tätigkeit hauptberuflich ausüben, legen Sie bitte Nachweise (z.B. 
Mitgliedschaft im Restauratorenverband oder Mitgliedschaft im Verband bildender Künstler) bei. 
Weiterhin bitten wir bei Restaurierungsaufträgen um Nennung des Restaurierungsprojektes mit Angabe 
des Auftraggebers. Bei Künstlern bitten wir um Darstellung und Beschreibung des Verwendungszweckes. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie entsprechend Paragraph 2 Abs. 5 die Verwendung dieser 
Stoffe bei der zuständigen Behörde angezeigt haben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Georg Kremer      Käufer: Datum, Unterschrift + Stempel 
 


